
Rüdesheim, 24. Mai 2024 

 

Aktuell: 
Ab 2025: Die eRechnung kommt!  
 
 
Liebe Mandanten, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
dass Wachstumschancengesetz wird voraussichtlich zwei grundlegende Entscheidungen für den 
künftigen Umgang mit Rechnungen enthalten: 
 
1. Ab voraussichtlich 1. Januar 2025 sind alle Unternehmen verpflichtet, elektronische Rechnungen 

zu akzeptieren bzw. empfangen zu können. Dafür ist es erforderlich, dass Sie den Prozess des 
Rechnungseingangs in Ihrem Unternehmen anpassen.  
 
Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und bieten Ihnen Unterstützung sowie spezielle Programme zur 
Erweiterung Ihrer Buchhaltung zum Thema E-Rechnung an.  
 
Sie nutzen bereits DATEV Unternehmen online und haben damit bereits die Grundlage für den 
bereits die Grundlage für den Empfang bzw. die Übermittlung der E-Rechnung geschaffen. 

 
 
2. Des Weiteren sollen Unternehmen elektronische Rechnungen gemäß der Norm EN16931 

erstellen (Rechnungsausgang). Hierfür ist es erforderlich, eine E-Rechnungskonforme 
Rechnungserstellung zu implementieren. Mehr über mögliche Lösungen finden Sie auf 
www.datev.de/e-rechnung. 

 
 
Obwohl das Gesetz großzügige Übergangsfristen bis voraussichtlich Ende 2027 für 
Ausgangsrechnungen vorsieht, empfehlen wir eine zügige Umstellung der Abläufe bei der 
Rechnungsverarbeitung. Denn der Empfang von E-Rechnungen ist ab dem ersten Tag verpflichtend. 
Zum anderen wollen Unternehmen langfristig rechtssicher agieren und sollen frühzeitig von der 
Effizienz eines vollständig digitalen Rechnungsprozesses profitieren. 
 
 

Ihre Rechnung kommt zukünftig als E-Rechnung 
 
Auch unsere Kanzlei stellt das eigene Rechnungswesen auf die E-Rechnung um. Die dabei 
gesammelten Erfahrungen wollen wir auch für Ihre Umstellung nutzbringend einsetzen. Ab Juli 
diesen Jahres werden wir unsere Rechnungen im E-Rechnungsformat ausstellen. Diese erhalten Sie 
künftig bequem an Ihre E-Mail-Adresse:  
 
 Max.mustermann@web.de  
 
Sollten Sie eine andere E-Mail-Adresse bevorzugen, bitten wir um eine kurze Mitteilung. Damit Sie 
auch weiterhin zeitnah unsere Rechnungen erhalten, bitten wir Sie, den reibungslosen Empfang 
unserer E-Rechnungen möglich zu machen. Falls Sie sich nicht damit einverstanden erklären 
möchten, geben Sie uns bitte bis zum 10.06.2024 eine Rückmeldung. 
 

http://www.datev.de/e-rechnung


 
Sprechen Sie uns bei Fragen bitte aktiv an! 
 
Wir wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende.  
 
 
Herzliche Grüße aus Rüdesheim 
  
  
Patrick Weber und Team 
 
 
 
Dipl.-Betriebswirt (FH) Patrick Weber 
Steuerberater 
 
Nahestrasse 58 
55593 Rüdesheim 
 
Telefon: 0671 / 92 89 95 10 
Telefax: 0671 / 92 89 95 11 
WhatsApp: 0151 / 56 04 96 68 
 
E-Mail : kontakt@steuerberatung-nahe.de 
Home   : www.steuerberatung-nahe.de 
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